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Im Ergebnis ist die Angleichung der §§ 1615 l und
1570 BGB, soweit und solange es um den Unterhalt
infolge der Kindesbetreuung geht, gelungen. Eltern-
spezifische Gr�nde sollen grunds�tzlich kein Differen-
zierungskriterium sein, gleichwohl ist der § 1570
Abs. 2 BGB darauf ausgerichtet und insofern weiterge-
hend und expliziter ausgestaltet. Ein Verstoß gegen
Art. 6 Abs. 5 GG l�sst sich verhindern, indem �ber
§ 1615 l Abs. 2 S. 5 BGB, mittels verfassungskonfor-
mer Auslegung des Begriffs »insbesondere« eine An-
gleichung erfolgt. Damit bleibt die Frage offen, ob
nicht �ber diesen Weg ausnahmsweise auch eine An-
gleichung im Maß des Unterhalts gerechtfertigt sein
kann. Etwa wenn die Eltern �ber Jahre unverheiratet
zusammengelebt haben und daraus mit Blick auf die
Kindesbetreuung und wirtschaftliche Absicherung,
ggfs. sogar durch die Geburt mehrerer Kinder, ein zu-
s�tzlicher Vertrauenstatbestand gewachsen sein wird,
der es rechtfertigt, den Unterhalt nicht nur nach dem
Einkommensverlust des betreuenden Elternteils, son-
dern nach der gemeinsamen Lebensstellung der Eltern
zu bemessen. In Zukunft wird es trotz zahlreicher Ent-

scheidungen der OLG, die aus dem R�ckweisungs-
urteil des BGH vom 16. 7. 2008 eine Aufforderung zur
Altersphasentypisierung ableiteten, verst�rkt darum
gehen, jede Fallsituation individuell zu beurteilen und
danach zu gewichten, ob und inwieweit kindbedingte
Gr�nde samt fehlender oder unzureichender Fremd-
betreuungsm�glichkeit �ber das dritte Lebensjahr hin-
weg einen weiteren Betreuungsunterhalt gew�hren.
Daneben sind auch elternbedingte Gr�nde zu gewich-
ten, insbesondere die �berobligationsm�ßige Belas-
tung durch Nachbetreuung, wenn die Fremdbetreu-
ungspl�tze schließen. Der Befristungstatbestand des
§ 1578 b BGB hat bei der Anwendung des § 1570 BGB
keinen Platz; sowohl § 1570 BGB als auch der § 1615 l
Abs. 2 BGB enthalten alle notwendigen Kriterien, um
aus sich heraus das Maß und die zeitliche Dauer des
Anspruchs vorzugeben.

Dr. jur. Michael J. Zimmermann, LL.M. (oec.),
Rechtsanwalt und Fachanwalt f�r Familien- und
Verwaltungsrecht, Grevenbroich

Bernd Kuckenburg

Wertermittlungssystem und
-begriffe im Zugewinn

I. Grunds�tze der Verm�gensbewertung,
Wertbegriffe und Methoden der
Wertermittlung als Pr�fungsfeld des
Rechtsanwalts!

Wie beim Unterhaltseinkommen1 kennt das BGB im Zu-
gewinnausgleich keine Regelung, wie Verm�genswerte
zu bewerten sind. Mithin ist es Aufgabe der Rechtspre-
chung, den Begriff des " Werts" iS der Vorschrift des
§ 1376 BGB auszuf�llen. Eine Ausnahme bilden nur die
landwirtschaftlichen Betriebe, deren Bewertung nach der
Vorschrift des § 1376 Abs. 4 BGB zu erfolgen hat.

Die h�chstrichterliche Rechtsprechung hilft aber bei
der Methodenauswahl zur Bewertung von Ver-
m�gensgegenst�nden nicht wirklich weiter; vielmehr
wird sich in h�chstrichterliche Rechtsprechung darauf
kapriziert, dass der "wahre wirkliche Wert" zu ermit-
teln sei2. Dies legt nat�rlich in keiner Weise fest, wie
im Einzelnen eine Bewertung vorzunehmen ist.

Wenn vom wahren und wirklichen Wert der Rede ist,
kann dies nur bedeuten, dass ein Verkehrswert, steuer-
lich gesprochen ein Teilwert, gemeint ist. Somit k�n-
nen Wertkriterien keine Ber�cksichtigung finden, die
der steuerlichen Veranlagung dienen3. Auch ein �ber-
triebener Liebhaberwert ist unbeachtlich.

Es ist Aufgabe des Tatrichters, im Einzelfall eine geeig-
nete Bewertungsmethode auszuw�hlen und anzuwenden,
was mithilfe des Sachverst�ndigen geschehen kann4.

Praxishinweis

Hier liegt das Problem des beratenden Juristen, des
Richters wie auch des Anwalts:

Man darf und will sich nicht in die Hand des Gutach-
ters geben, muss die Auswahl der Bewertungs-
methode aber nachvollziehen, begleiten und beur-

1 Definition bei Kuckenburg/Perleberg-K�lbel, Unterhaltsein-
kommen, Einleitung, Rdn. 1

2 BGH in st�ndiger Rechtsprechung FamRZ 1991, 43,44; 1986,
37, 39; 1986, 776, 779; insb. auch BVerfG FamRZ 1985, 256,
260

3 Zur Wertermittlung im neuen Schenkung- und Erbschaftsteuer-
recht vgl. Kuckenburg, FuR 2009, 261 ff

4 BGH FamRZ 1995, 1270; FuR 2002, 501, 503 und insb., auch
f�r die Unternehmensbewertung, BGH NJW 1999, 781, 787 =
FamRZ 1999, 361, 364; FamRZ 2005, 99, 100
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teilen k�nnen und muss das sp�ter vorliegende
Sachverst�ndigengutachten kritisch w�rdigen k�n-
nen.

Insbesondere darf die Auswahl der Bewertungs-
methode nicht dem Sachverst�ndigen �berlassen
bleiben, was meistens durch den allgemeinen Auf-
trag im Beweisbeschluss geschieht, einen Ver-
m�gensgegenstand zu einem bestimmten Stichtag
zu bewerten.

Da verschiedene Bewertungsmethoden zu g�nzlich
unterschiedlichen Ergebnissen f�hren k�nnen, hat
der Rechtsanwalt bereits die Verpflichtung, vor Er-
lass des Beweisbeschlusses darauf hinzuwirken, dass
der Richter nach M�glichkeit die f�r den Mandan-
ten g�nstige Bewertungsmethode ausw�hlt.

Er kann sich aus haftungsrechtlichen Gr�nden nicht
darauf verlassen, dass andere Verfahrenbeteiligte
Fehler bei der Begutachtung bemerken – er haftet
immer5!

Zu Recht wird deshalb wiederholt darauf verwiesen,
dass die Auswahl der Bewertungsmethode und das
Sachverst�ndigengutachten als solches nachvollzogen
und kontrolliert werden m�ssen6.

Dies korrespondiert auch mit der �berlegung, dass die
Bewertung von Verm�gensgegenst�nden im Zuge-
winnausgleichsverfahren als Scheidungsfolgesache
streitentscheidend und damit rechtsprechende T�tig-
keit ist. Diese ist nach Art. 92, 1.HS, GG, allein dem
Richter �bertragen. Dieser wiederum ist nach Art. 20
Abs. 3 GG an Recht und Gesetz, nicht aber Lehrmei-
nungen gebunden.

Wenn also das Gesetz keinen Hinweis gibt, wie die
Verm�gensgegenst�nde zu bewerten sind, hat die Aus-
wahl der Bewertungsmethode nach § 287 Abs. 1 S. 2
ZPO durch den Richter ggfs. mit Hilfe der Sachver-
st�ndigen zu geschehen. Dabei darf es naturgem�ß
keine Abh�ngigkeit des Richters vom Sachverst�ndi-
gen geben.

Der Rechtsanwalt hat – und die Bewertungsmethode
auch schon bei deren Auswahl – zu beurteilen, aber
insbesondere auch, wenn das Sachverst�ndigengutach-
ten bereits vorliegt.

In allen Phasen dieser Beweiserhebung hat er seinem
Mandanten g�nstige Tatsachen und Rechtsansichten
vorzutragen, wenn er nicht als »Haftungsopfer« f�r
Fehler einstehen will, die auch das Gericht nicht be-
merkt hat.7!

So hat beispielsweise das OLG D�sseldorf8 in einem
Haftungsrechtstreit ausgef�hrt, dass der Rechtsanwalt
auch dann haftet, wenn er die festgestellten Fl�chen-

angaben in einem Geb�udesachverst�ndigengutachten
nicht �berpr�ft und die darin enthaltenen Fehler da-
durch unentdeckt bleiben.

Die Bewertungsmethoden in ihren Wirkungsweisen
m�ssen deshalb bekannt sein und das Sachverst�ndi-
gengutachten muss beurteilt und gew�rdigt werden.

Hinzu kommt das Problem, dass ein Preis, den der
Markt bestimmt, nicht vorliegt, weil es einen Ver-
�ußerungsvorgang nicht gibt. Es ist also ein Wert zu
ermitteln, der in der angels�chsischen Bewertungsleh-
re in seiner Relation zum Preis wie folgt treffend in ein
Schlagwort zusammengefasst wird:

Price is what you pay!

Value is what you get!

II. Wertbegriffe

Drei Pr�missen pr�gen die Frage, wie eine Wertermitt-
lung vorzunehmen ist.

Eine Pr�misse zielt auf die Frage, welcher Erl�s bei ei-
ner Ver�ußerung erzielt werden kann.

Die N�chste fragt danach, wie viel man f�r die Wie-
derbeschaffung des gebrauchten Gegenstandes aus-
zugeben hat.

Die Letzte fragt danach, wie hoch der erzielbare Bar-
wert ist, wenn der Gegenstand nicht zur Ver�ußerung,
sondern nur zur weiteren Nutzung durch den Inhaber
bestimmt ist.

Daraus folgen dann auch die drei elementaren Begriffe
der Wertermittlung:

Ver�ußerung – Wiederbeschaffung – Ertrag

Ein Ver�ußerungserl�s, ein Marktpreis, liegt meistens
nicht vor.

Die Kriterien Wiederbeschaffung und Ertrag gehen
also von v�llig unterschiedlichen Pr�missen aus.
Gleichwohl wird immer wieder versucht, kombinie-
rende Mittelwertmethoden heranzuf�hren, die des-
halb abzulehnen sind.

5 OlG D�sseldorf, ZFE 2007, 36
6 Schwab, Handbuch des Scheidungsrechts, VIII, Rdn 75
7 BGH, AnwaltsBl 2009, 306
8 ZFE 2007, 36
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Wert-
begriffe

Ver�uße-
rungs-
wert

Wieder-
beschaf-
fungs-
wert

Ertrags-
wert

Verkaufs-
wert

Anschaf-
fungs-
wert

Nut-
zungs-
wert

Repro-
duktions-
wert

Liquidati-
onswert

Substanz-
wert/
Sachwert

Zerschla-
gungs-
wert

Mittel-
wert

Die vorstehende Tabelle der Wertbegriffe folgt grund-
s�tzlich den �berlegungen von Haußleiter/Schulz9. Al-
lerdings zeigt die dortige Tabelle den Gesch�ftswert,
Goodwill und inneren, ideellen Wert unter und mit
Pfeil zum Sachwert.

Dies ist nicht sachgerecht, da gerade der Sach- und
Substanzwert nicht in der Lage ist, den Goodwill, be-
stehend aus weichen Faktoren wie beispielsweise Fir-
menwert, Kundenrelationen, Managementfaktoren,
Vorteilen bei inneren Abl�ufen, Kreditw�rdigkeit,
Marktstellung und Organisation, eingef�hrte Marken-
artikel, funktionierendes Distributionsmanagement,
Lieferantenrelationen Standortvorteile und andere
Wettbewerbsvorteile etc. abzubilden. Dies kann allein
die Ertragswertmethode leisten.

Außerdem wird dort die Mittelwertmethode unter der
Ertragswertmethode dargestellt. Sie ist zwischen den
Wertkriterien der Wiederbeschaffungswerte und Er-
tragswerte als Kombinationsmethode zu erfassen.

III. ABC und Definitionen der Wertbegriffe

1. Anschaffungswert

Der Anschaffungswert (nicht im steuerlichen Sinne
der historischen Anschaffungs- und Herstellungskos-
ten) richtet sich grunds�tzlich nach dem Wiederbe-
schaffungswert eines gleichwertigen, gebrauchten Ge-
genstandes am Bewertungsstichtag.

Auf ein Unternehmen bezogen bedeutet das: was
m�sste ich aufwenden, um ein v�llig identisches Un-
ternehmen unter Ber�cksichtigung aller Zeitwerte zu
rekonstruieren.

Diese Bewertung erfolgt nach dem going-concern-
Prinzip und ist vergangenheitsbezogen.

2. Ertragswert

Der Ertragswert wird verstanden als Barwert einer
ewigen Rente, in dem der zuk�nftige, nachhaltig er-
zielbare bereinigte Jahresertrag mit einem zu bestim-
menden Kapitalisierungszinssatz kapitalisiert wird.

Da die zuk�nftigen Ertr�ge eng verbunden sind mit
dem Goodwill eines Unternehmens kann diese Metho-
de die oben angegebenen weichen Faktoren abbilden,
die bei Substanzwert�berlegungen v�llig unber�ck-
sichtigt bleiben m�ssen.

Diese Bewertung ist zukunftsbezogen. Das damit kor-
respondierende Prognoseproblem tritt aber in den
Hintergrund, weil der tragende Gedanke der Folgende
ist:

Niemand w�rde f�r einen Verm�gensgegenstand, be-
sonders f�r ein Unternehmen, einen wertbildenden
Faktor zu Grunde legen, der vergangenheitsbezogen
ist. Ihn interessieren ausschließlich die zuk�nftigen
Einnahmen, die er mit dem Verm�genswert insb. bei
einem Unternehmen erzielt.

Den Investor interessieren allein die Ertr�ge/Geldzufl�sse,
die in der Zukunft erzielt werden.

Das Stichtagsprinzip im Zugewinnausgleichsverfahren wird
damit nicht verletzt, weil der wahre wirkliche Wert, der
Verkehrswert, ein potenzieller Marktwert, zu ermitteln ist,
der sich an Ertr�gen in der Zukunft orientiert.

3. Firmenwert

Hierunter versteht man den Wert der Firma im
Rechtssinne; der Wert eines Unternehmens, der sich
auch im Ver�ußerungspreis realisiert und �ber die
Sachwerte eines Unternehmens hinausgeht; Beispiel
f�r die angeblich h�chsten weltweitem Firmenwerte
sind die Firmenmarken Coca-Cola und Microsoft.

Firmenwert ist also nicht identisch mit Unternehmens-
wert sondern Bestandteil des Goodwills des Unterneh-
mens.

9 Verm�gensauseinandersetzung bei Trennung und Scheidung,
4. Aufl., Rdn 93
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4. Gesch�ftswert

Dieser Begriff ist weitergehender als der Firmenwert.

Er umfasst auch so genannte weiche Faktoren (s.
oben) wie Standortvorteile, Managementfaktoren,
etc., die schon angesprochen worden sind. Hiermit ist
der Goodwill eines Unternehmens gemeint.

Voraussetzung ist aber, dass ein verfestigter Kunden-
stamm vorhanden ist, der besondere Gewinnerwar-
tungen realisieren l�sst. Der Gesch�ftswert ist als sol-
cher nur dann vorhanden, den er mit zuk�nftigen
Zahlungsstr�men verkn�pft ist (s. »Ertragswert«).

5. Goodwill

Der Begriff wird synonym mit dem Begriff des Ge-
sch�ftswerts gebraucht.

6. Ideeller Wert

Auch dieses ist nichts anderes als der Gesch�ftswert.

7. Liquidationswert

Ist der Wert, der bei der Ver�ußerung, z. B. eines Un-
ternehmens, nach Abzug der Verbindlichkeiten, der
Liquidationskosten und insbesondere nach Ber�ck-
sichtigung der Ertragssteuern nach §§ 16,18, 34 EStG
verbleibt.

Der Liquidationswert ist der unterste Wert bei der Un-
ternehmensbewertung10 oder anderer Verm�gens-
gegenst�nde. Im G�terrecht spielte er dann insbeson-
dere eine Rolle, wenn der Verm�genswert als Folge
der Zugewinnausgleichszahlung in Geld umgesetzt
werden muss11.

Weist das Unternehmen am Stichtag einen positiven
Ertragswerts nicht auf, gilt nach dem Bewertungsstan-
dard IDW S 1, dass der Liquidationswert die Wert-
untergrenze darstellt, weil es wirtschaftlich nicht sinn-
voll ist, das Unternehmen fortzuf�hren, ohne dass es
einer konkreten Liquidation bedarf12.

Hat das Unternehmen einen positiven Ertragswert
nicht und wird es in absehbarer Zeit liquidiert, ist
ebenfalls der Liquidationswert als wahrer Wert zu
Grundezulegen13.

Auch wenn es zur tats�chlichen Ver�ußerung des Un-
ternehmens nicht kommt, ist die latente Steuerlast aus
dem Ver�ußerungsgewinn nach den oben genannten
Vorschriften wertmindernd zu ber�cksichtigen14.

8. Mittelwertverfahren

Substanzwert- und Ertragswertverfahren f�hren zu
h�chst unterschiedlichen Ergebnissen. Dieses hat
trotzdem immer wieder dazu gef�hrt, einen Mittel-
wert daraus zu bilden, in dem die Summe aus Sach-
und Ertragswert halbiert wird. Auch das »Stuttgarter
Verfahren«15 ist ein Mittelwertverfahren. Dem ist
auch die �berkommene Rechtsprechung in der Ver-
gangenheit gefolgt16.

In der betriebswirtschaftlichen Unternehmensbewer-
tungslehre werden Mittelwertverfahren abgelehnt.
Seit Anfang der achtziger Jahre17 gilt die Anwendung
derartiger Verfahren als Kunstfehler. Auch in der
Grundst�cksbewertung ist dies wegen der Regelung
§ 7 II WertV unzul�ssig.

Die bisher dargestellten Definitionen zeigen aber
schon, dass die Methoden von v�llig unterschiedlichen
Vorstellungswelten ausgehen.

Bildet man also einen Mittelwert, heißt das nur, dass
man sich nicht f�r das eine oder das andere Prinzip
entscheiden kann. Es werden �pfel und Birnen vergli-
chen, zusammengez�hlt und durch zwei geteilt. Hie-
raus folgt das Aggregationsverbot. Mittelwertverfah-
ren sind deshalb abzulehnen, auch wenn verschiedene
Bewertungsmethoden zu stark differierenden Ergeb-
nissen f�hren. Das Gericht – wie Unternehmensbewer-
ter – m�ssen sich f�r eine Bewertungsmethode ent-
scheiden und diese Auswahl auch begr�nden.

Praktikabilit�tsgesichtspunkte, wie beispielsweise Ein-
fachheit, d�rfen dabei keine Rolle spielen, da der wah-
re und wirkliche Wert eines Verm�gensgegenstandes
zu ermitteln ist.

9. Nutzungswert

Hier handelt sich um einen »Untertitel« des Ertrags-
werts ohne eigenst�ndige Bedeutung. Nießbrauch und
Unternehmensbeteiligungen werden nach ihrem Nut-
zungswert beurteilt.

10 So auch BGH FamRZ 1986, 776, 779
11 BGH FamRZ 1993, 1183; 1995, 1270
12 So auch der BGH in FamRZ 1986, 776, 779
13 BGH FamRZ 1982, 2497; NJW 1982, 2441
14 BGH FamRZ 1991, 43, 48; krit. Hoppenz, Die latente Steuer-

last bei der Bewertung im Zugewinnausgleich, FamRZ 2006,
449 ff mit weiteren Rechtsprechungsnachweisen

15 Zu finden in den Erbschaftssteuerrichtlinien: R 97 ff ErbStR
2003; �berholt auch durch die Schenkung- und Erbschafts-
steuerreform 2009

16 BGH FamRZ 1982, 54 m.w.N
17 Moxter, Grunds�tze der Unternehmensbewertung, 2. Aufl.,

S. 56 ff, 61 – 63 bezeichnet jede Mittelung von Substanz-und
Ertragswert als theoretisch nicht legitimierbares und prak-
tisch außerordentlich gef�hrliches Rechenspiel
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10. Reproduktionswert

Der Reproduktionswert stammt aus der »Welt« der
Sachwertbewertung und geht von der �berlegung aus,
was m�sste man aufwenden, um einen identischen
Verm�gensgegenstand in seiner Umweltsituation zu
reproduzieren.

Bei der Unternehmensbewertung nach der Substanz-
wertmethode erfolgt eine Bewertung der einzelnen
Wirtschaftsg�ter des Unternehmens nach dem Netto-
Teilreproduktionswert.

11. Sachwert- oder Substanzwertverfahren

Substanzwertverfahren gehen von der �berlegung aus,
was ist aufzuwenden, um einen identischen Ver-
m�genswert, insbesondere Unternehmen oder Grund-
st�cke, zu reproduzieren.

Es wird also der Sachwert als einer Summe der Wie-
derbeschaffungspreise aller selbstst�ndig ver�ußer-
baren Gegenst�nde nach Abzug der Verbindlichkeiten
ermittelt. Dies k�nnen z. B. sein Grundst�cke, Maschi-
nen, Forderungen, Patente etc.

Diese Bewertung hat selbstverst�ndlich nicht zu Buch-
werten stattzufinden. Jeder Verm�genswert ist erstmal
mit dem Wiederbeschaffungswert anzusetzen. Der
BGH18 verlangt ein Hinzuf�gen des Gesch�ftswertes.

Zur Ermittlung dieses Gesch�ftswertes ist diese Metho-
de aber nicht der Lage, weil den einzelnen Wirtschafts-
g�tern zwar etwaige stille Reserven aber nicht ein
Goodwill innewohnen.

12. Ver�ußerungswert

Der Wert eines Verm�gensgegenstandes zeigt sich in
seinem Marktpreis.

Allerdings findet im Kontext zum Stichtag des Zuge-
winnausgleichs eine Ver�ußerung nicht statt. Dieser
Wertansatz ist deshalb nur dann von Bedeutung,
wenn auch ein Ver�ußerungsvorgang stattfindet.

So erkennt das Fachgutachten des Instituts der Wirt-
schaftspr�fer (IDW) im Fachgutachten zur Bewertung
von Unternehmen im Familien-und Erbrecht19 den
stichtagsnahen Ver�ußerungspreis in einem Zeitrah-
men von bis zu 2 Jahren als maßgebliche Orientie-
rungshilfe unter Bezugnahme auf den BGH20 an (s. un-
ten auch unter »14. Verkehrswert«).

13. Vergleichswert

Vergleichsorientierte Bewertungsmethoden gibt es bei
der Unternehmensbewertung aber insb auch bei der Be-
wertung von Grundst�cken. Sie ist gegenwartsbezogen.

Hier wird der Verm�gensgegenstand mit den Verkaufs-
preis �hnlicher Verm�gensgegenst�nde verglichen.

Alle Praktikermethoden bei der Unternehmensbewer-
tung, wie die Bewertung von Anwaltskanzleien21, stel-
len vergleichsorientierte Bewertungsans�tze dar.

Nach § 13 WertV beruht der Vergleichswert auf dem
Vergleich mit den Verkaufspreis �hnlicher Grundst�-
cke in �hnlicher Lage.

14. Verkehrswert

Wenn der BGH vom wahren wirklichen Wert spricht,
meint er den objektiven Verkehrswert. Gibt es einen
Ver�ußerungspreis ist dieses der Verkehrswert (s.
oben bei »12. Ver�ußerungswert«). Dies setzt aber vo-
raus, dass der zu bewertende Gegenstand �berhaupt
zur Ver�ußerung bestimmt ist oder als Folge des Zuge-
winnausgleichs ver�ußert werden muss. Ist das nicht
der Fall, kann der wahre wirkliche Wert h�her sein als
ein aktueller Ver�ußerungswert22.

15. Wiederbeschaffungswert

Auch hier handelt es sich um eine vergangenheitsbezo-
gene Bewertungsmethode, die sachwertorientiert ist
und dann zum Tragen kommt, wenn ein Verm�gens-
gegenstand zur Ver�ußerung nicht bestimmt ist.

Der Wiederbeschaffungswert richtet sich nicht nach
dem Neupreis, sondern nach den Kosten f�r den Erwerb
eines gebrauchten Gegenstands gleicher Art und glei-
chen Alters. Er liegt wegen der Handelsspanne regel-
m�ßig um 20 bis 25 % �ber dem Ver�ußerungswert.

Diese Methode kann Anwendung finden bei der Be-
wertung von Hausratsgegenst�nden, die keinen Ge-
brauchsmarkt haben23.

16. Zeitwert

Zeitwert ist nichts anderes als der wahre wirkliche
Wert. Er ist das Gegenst�ck zum Neuwert. Er stellt
nichts anderes dar als einen Preis, der zu realisieren
w�re, wenn es zur Ver�ußerung k�me.

17. Zerschlagungswert

Ist identisch mit dem Liquidationswert.

Bernd Kuckenburg, RA, FA f�r FamR und StR, vBP,
Mediator, Sachverst�ndiger f�r Unternehmens-
bewertungen, Hannover

18 BGH FamRZ 1982,54
19 HFA 2/1995, III, 4
20 BB 1982, 887
21 BRAK-Mitteilungen 2004, 222
22 BGH FamRZ 1986, 37, 40
23 Haußleiter/Schulz, aaO, Rdn. 121
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